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Beginn öffentliche Bekanntmachungen 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Doberschau-Gaußig 

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 

20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705), hat der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-

Gaußig am 28.11.2023 mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderates 

folgende Hauptsatzung beschlossen: 

§ 1 

Organe der Gemeinde 

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. 

§ 2 

Rechtsstellung und Aufgaben des Gemeinderates 

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er führt 

die Bezeichnung Gemeinderat. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung der 

Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der 

Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte 
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Angelegenheiten überträgt. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse 

und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung 

durch den Bürgermeister. 

§ 3 

Zusammensetzung des Gemeinderates 

(1) Der Gemeinderat besteht aus den Gemeinderäten und dem Bürgermeister als 
Vorsitzenden.  

(2) Nach dem Stand vom 30.06.2022 beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde 
4.213 Einwohner. Die Zahl der Gemeinderäte wird gemäß § 29 Abs. 2 SächsGemO auf 
16 festgesetzt. 

§ 4 

Beratende Ausschüsse 

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet: 

1. Verwaltungsausschuss  

2. Technischer Ausschuss (Bauausschuss) 

(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 8 
weiteren Mitgliedern des Gemeinderates. Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und 
deren weitere Stellvertreter in gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte.  

(3) Aufgabe des Verwaltungsausschusses ist es, Maßnahmen der Gemeinde auf den 
nachfolgenden Gebieten vorzuberaten, anzuregen und an ihrer Durchführung mitzu-
wirken. 

1. Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, 

2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabenangelegenheiten, 

3. Schulangelegenheiten, Angelegenheiten nach dem Kindertagesstätten-gesetz, 

4. soziale und kulturelle Angelegenheiten, 

5. Gesundheitsangelegenheiten, 

6. Marktangelegenheiten, 

7. Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich der Waldbewirt-
schaftung, Jagd, Fischerei und Weide. 

(4) Aufgabe des technischen Ausschusses ist es, Maßnahmen der Gemeinde auf den 
nachfolgenden Gebieten vorzuberaten, anzuregen und an ihrer Durchführung 
mitzuwirken. 

1. Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung), 

2. Versorgung und Entsorgung, 

3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, 

4. Verkehrswesen, 
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5. Feuerlöschwesen sowie Katastrophen- und Zivilschutz, 

6. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, 

7. technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude, 

8. Sport-, Spiel-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen, 

9. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung. 

§ 5 

Rechtsstellung des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates und Leiter der Gemeinde-
verwaltung. Er vertritt die Gemeinde. 

(2) Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Seine Amtszeit beträgt sieben 
Jahre. 

§ 6  

Aufgaben des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den 
ordnungsmäßigen Gang der Gemeindeverwaltung verantwortlich und regelt die innere 
Organisation der Gemeindeverwaltung. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Rechtsvorschrift oder vom 
Gemeinderat übertragenen Aufgaben.  

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, 
soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

1. Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt innerhalb der durch 
den Haushaltsplan festgesetzten Budgets mit Ausnahme der  

a. Entscheidung über die Ausführung von Maßnahmen bei Gesamtkosten von 
mehr als 10.000,00 Euro, 

b. Vergabe von Aufträgen über Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) 
bei Auftragswerten von mehr als 10.000,00 Euro, 

c. Vergabe der Bauleistungen bei Auftragswerten von über 10.000,00 Euro 
einschließlich der mit der Baumaßnahme zusammenhängenden und im 
Auftragswert untergeordneten Leistungen, 

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen bis 
zu 10.000,00 Euro im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des Budgets gedeckt 
werden können,  

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu 
10.000,00 Euro im Einzelfall, soweit die wirtschaftliche Verursachung noch nicht 
eingetreten ist und eine Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist,  

4. die Bestätigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, soweit deren 
wirtschaftliche Verursachung bereits eingetreten ist, bis zu 10.000,00 Euro im 
Einzelfall, und eine Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist, 

5. die Beauftragung von Nachträgen zu Bauleistungen oder Aufträgen von 
Leistungen (Lieferung und Dienstleistung), deren Hauptauftrag durch den 
Gemeinderat beschlossen wurde, bis zu 10.000,00 Euro pro Vergabebeschluss. 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat spätestens nach Eingang der 
Schlussrechnung über die erteilten Nachträge. 
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6. 6. die Höhergruppierung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Ent-
scheidungen von Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8, von Aushilfen, Auszu-
bildenden, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen, 

7. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu zwei Monaten bis in einer Höhe 
von 25.000,00 Euro, bis zu 4 Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 
10.000,00 Euro,  

8. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher 
Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei 
Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 
10.000,00 Euro beträgt, 

9. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von Grund-
eigentum oder grundstücksgleichen Rechten im Buchwert bis zu 10.000,00 Euro 
im Einzelfall. Der Bürgermeister informiert dazu den Gemeinderat nach Abschluss 
der Notarverträge. 

10. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu 
einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 1.000,00 Euro im Einzelfall, 

11. die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert bis zu 
1.000,00 Euro im Einzelfall. Der Bürgermeister informiert dazu den Gemeinderat 
nach Abschluss der Verträge. 

12. die Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde zu Bauanträgen nach § 63 
SächsBO (vereinfachtes Verfahren). 

13. die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und von Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäfte, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 
5.000,00 Euro nicht übersteigen. 

(3) Der Bürgermeister muss Beschlüssen des Gemeinderates widersprechen, wenn er der 
Auffassung ist, dass sie rechtswidrig sind; er kann ihnen widersprechen, wenn er der 
Auffassung ist, dass sie für die Gemeinde nachteilig sind. Der Widerspruch muss 
unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Beschlussfassung 
gegenüber den Gemeinderäten ausgesprochen werden. Der Widerspruch hat 
aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe der Widerspruchsgründe eine 
Sitzung einzuberufen, in der erneut über die Angelegenheit zu beschließen ist; diese 
Sitzung hat spätestens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Ist nach 
Ansicht des Bürgermeisters auch der neue Beschluss rechtswidrig, muss er ihm erneut 
widersprechen und unverzüglich die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde über die 
Rechtmäßigkeit herbeiführen. 

§ 7 

Stellvertretung des Bürgermeisters 

Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte zwei Stellvertreter des Bürgermeisters. Die 

Stellvertretung beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung.  

 

 

 

§ 8 

Gleichstellungsbeauftragter 
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Der Gemeinderat bestellt eine/einen Beauftragte/n für die Gleichstellung von Frau und Mann. 

Die/der Beauftragte ist ehrenamtlich tätig. 

§ 9 

Einwohnerversammlung 

Allgemein bedeutsame Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erörtert 

werden. Zu diesem Zweck soll der Gemeinderat mindestens einmal im Jahr eine 

Einwohnerversammlung anberaumen. Eine Einwohnerversammlung ist anzuberaumen, wenn 

dies von den Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu 

erörternden Angelegenheiten schriftlich eingereicht werden. Der Antrag muss von mindestens 

fünf von Hundert der Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.  

§ 10 

Einwohnerantrag 

Der Gemeinderat muss Gemeindeangelegenheiten, für die er zuständig ist, innerhalb von drei 

Monaten behandeln, wenn dies von den Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter 

Bezeichnung der zu behandelnden Angelegenheit schriftlich eingereicht werden. § 23 

SächsGemO gilt entsprechend. Der Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der 

Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein. 

§ 11 

Bürgerbegehren 

Die Durchführung eines Bürgerentscheides nach § 25 SächsGemO kann schriftlich von den 

Bürgern der Gemeinde beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss von 

mindestens fünf vom Hundert der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein.  

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Hauptsatzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig in der Fassung vom 29.01.2020 außer 

Kraft. 

       

Gnaschwitz, den 28.11.2023   

           Siegel 

Alexander Fischer 
Bürgermeister 
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Hinweis nach § 3 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1   gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang 

an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
            Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, die die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 

geltend machen.  

Gnaschwitz, 28.11.2023     Alexander Fischer 

Bürgermeister 

 

 

 

Satzung 
über die Form der öffentlichen sowie ortsüblichen Bekanntmachung  

der Gemeinde Doberschau-Gaußig  
- Bekanntmachungssatzung - 

 
Auf der Grundlage 
 

• des § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705),  
 

• sowie § 4 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung im Freistaats 
Sachsen (Sächsisches E-Government-Gesetz – SächsEGovG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. November 2019 (SächsGVBl. S. 718), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517)  
 

• in Verbindung mit §§ 4 und 6 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern über die Form der kommunalen Bekanntmachungen 
(Kommunalbekanntmachungsverordnung – KomBekVO) vom 17. Dezember 2015 
(SächsGVBl. S. 693)  
 

hat der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-Gaußig am 28.11.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 
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(1)  Diese Satzung regelt öffentliche Bekanntmachungen sowie ortsübliche Bekannt-
machungen der Gemeinde Doberschau-Gaußig, soweit nicht besondere bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften anzuwenden sind.  

Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser Verordnung sind:  

1. die Verkündung von Rechtsverordnungen, 
2. die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und 
3. sonstige durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentlichen Bekanntmachungen 

und öffentliche Bekanntgaben. 

(2) Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung oder ortsübliche 
Bekanntgabe vorgeschrieben ist, wird diese gemäß § 2 vorgenommen. 

§ 2 
Öffentliche Bekanntmachung 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschau-Gaußig erfolgen in der 
Regel einmal wöchentlich in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes unter dem Titel 
„Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Doberschau-Gaußig“ unter der Rubrik 
Bekanntmachungen auf der Internetseite des Gemeinde Doberschau-Gaußig  
(unter www.doberschau-gaussig.de). 
 

(2) Öffentliche Bekanntmachungen haben mit vollem Wortlaut zu erfolgen. Sofern eine 
Rechtsverordnung oder Satzung genehmigungspflichtig ist oder genehmigungspflichtige 
Teile enthält, muss auch die Tatsache der Genehmigung unter Angabe der 
Genehmigungsbehörde und des Datums der Genehmigung bekanntgemacht werden. 

§ 3 
Ersatzbekanntmachung 

(2) Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere Karten, Bestandteile einer 
Rechtsverordnung oder Satzung, können sie dadurch öffentlich bekanntgemacht 
werden, dass  

1. ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder Satzung umschrieben wird, 
2. sie – soweit in der öffentlichen Bekanntmachung keine andere Verwaltungsstelle 

bestimmt ist – im Gemeindeamt, OT Gnaschwitz, Hauptstraße 13, 
02692 Doberschau-Gaußig, Sekretariat - zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten, mindestens aber wöchentlich 20 Stunden, für die Dauer 
von mindestens 2 Wochen niedergelegt werden und 

3. hierauf bei der Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder Satzung hingewiesen 
wird. 

(3) Absatz 1 gilt für sonstige öffentliche Bekanntmachungen entsprechend. 

§ 4 
Notbekanntmachung 

Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form nicht möglich, 
kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigneter Weise durchgeführt werden. Die 
Bekanntmachung ist unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses in der vorgeschriebenen 
Form zu wiederholen, wenn sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

 

§ 5 
Vollzug der Bekanntmachung/Bekanntgabe 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen nach § 2 sind mit Ablauf des Tages, an dem sie im 
Internet verfügbar sind, vollzogen. 

http://www.doberschau-gaussig.de/
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(2) Ortsübliche Bekanntgaben nach § 2 sind mit ihrer Durchführung vollzogen. 
(3) Ersatzbekanntmachungen nach § 3 sind mit Ablauf der Niederlegungsfrist gemäß § 3 

Abs. 1 Nr. 2 vollzogen. 
(4) Der Vollzug der Bekanntmachung ist in den Akten nachzuweisen.  

§ 6 
Zugänglichkeit zu öffentlichen Bekanntmachungen 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschau-Gaußig werden als 
elektronisches Amtsblatt auf der öffentlich zugänglichen Homepage der Gemeinde 
Doberschau-Gaußig unter www.doberschau-gaussig.de erscheinen. Darüber hinaus wird das 
elektronische Amtsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen den Vorgaben des E-
Government-Gesetzes entsprechend in der Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig, OT 
Gnaschwitz, Hauptstraße 13, 02692 Doberschau-Gaußig, Sekretariat bereitgehalten. 

Bei Bedarf können Ausdrucke zur Verfügung gestellt werden.   
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig vom 28.04.2021 außer 
Kraft.   

Gnaschwitz, den 28.11.2023 

Alexander Fischer 
Bürgermeister      Siegel  
 

 

Hinweis nach § 3 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1   gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
            Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, die die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.  

Gnaschwitz, 28.11.2023    Alexander Fischer 
       Bürgermeister 

http://www.doberschau-gaussig.de/
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Satzung 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit  

(Entschädigungssatzung – EntschS) 

 

Auf der Grundlage des § 4 in Verbindung mit § 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 

(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 

(SächsGVBl. S. 705), hat der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-Gaußig am 

28.11.2023 folgende Entschädigungssatzung beschlossen: 

§ 1   Entschädigung nach Durchschnittssätzen 

 

(1)  Ehrenamtlich tätige Bürger erhalten den Ersatz ihrer notwendigen Auslagen und ihres 
Verdienstausfalles nach einheitlichen Durchschnittssätzen. Die Höhe der Auslagen ist 
nachzuweisen. Entstandener Verdienstausfall ist glaubhaft zu machen. 

 

(2)  Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme  
(Arbeitszeitausfall) 

 bis zu drei Stunden  10,00 € 

 von mehr als drei Stunden bis zu sechs Stunden 15,00 € 

 von mehr als sechs Stunden (Tageshöchstsatz) 25,00 € 

 

(3)  Für die Aufgabenwahrnehmung in Vertretung des Bürgermeisters erhält der vertretende 
Gemeinderat anstelle der in den Absätzen 1 und 2 genannten Entschädigung eine 
pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 15,00 Euro je Tag. Diese wird 
zusammen mit den Aufwandsentschädigungen nach § 3 Abs. 1 zum Halbjahresende 
gezahlt. 

§ 2   Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 

 

(1)  Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem 
Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Beträgt 
der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so 
darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Beginn der 
zweiten Tätigkeit zugerechnet werden. 

 

(2)  Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen, notwendigerweise für die 
Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet. 

 

(3)  Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die Dauer 
der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßgebend. 
Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichtigungen, die im Rahmen der 
ehrenamtlichen Tätigkeit anfallen und die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung 
stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet. 

 

(4)  Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf 
zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen. 

 

§ 3   Aufwandsentschädigung 
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(1)  Die Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes als Aufwandsentschädigung  

a) für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen ein Sitzungsgeld von 20,00 Euro je 
Sitzung 
 

b) für die Teilnahme an Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld von 20,00 Euro je 
Sitzung 

c) für die Teilnahme am elektronischen Sitzungsdienst 5,00 Euro je Sitzung 

 

 Bei mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen desselben Gremiums wird 

nur ein Sitzungsgeld bezahlt. 

 

(2)  Für eine länger andauernde, nicht vorhersehbare Vertretung des Bürgermeisters erhält    
  ein ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters eine Entschädigung nach § 1. 

 

(3)  Die Aufwandsentschädigungen nach Absatz 1 wird laut Anwesenheit zum 
Halbjahresende gezahlt. Wird bei einem groben Verstoß ein Gemeinderat durch den 
Bürgermeister aus dem Beratungsraum verwiesen, verliert dieser den Anspruch auf 
Entschädigung. 
 

§ 4   Reisekostenersatz 

 

Bei Verrichtungen im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit außerhalb des 

Gemeindegebietes erhalten ehrenamtlich Tätige neben der Entschädigung nach § 1 Absatz 

2 oder § 3 einen Reisekostenersatz für die entstandenen notwendigen Auslagen für 

Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung und Übernachtungskosten. Die Erstattung ist 

entsprechend §§ 5, 6 und 9 Sächsischem Reisekostengesetz (SächsRKG), in der jeweils 

gültigen Fassung, begrenzt. 

§ 5   In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

Gnaschwitz, den 28.11.2023 

 

Alexander Fischer - Siegel - 

Bürgermeister 

Hinweis nach § 3 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1   gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
5. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
6. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   
7. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
            Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
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8. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, die die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.  

Gnaschwitz, 28.11.2023    Alexander Fischer 
       Bürgermeister 
 

 

 

Erste Polizeiverordnung zur Änderung der 

Polizeiverordnung der Gemeinde Doberschau-Gaußig  

Auf Grund von § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 39 des Gesetzes über die 

Aufgaben, Organisationen, Befugnisse und Datenverarbeitung der Polizeibehörden im 

Freistaat Sachsen (Sächsisches Polizeibehördengesetz – SächsPBG) vom 11. Mai 2019 

(SächsGVBl. S. 358, 389), in der jeweils gültigen Fassung, erlässt die Gemeinde 

Doberschau-Gaußig nach Beschluss des Gemeinderates vom 28.11.2023 folgende  

Änderung der Polizeiverordnung:  

Artikel 1 

In der Polizeiverordnung werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Der Inhalt des § 12 Abs. 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Brauchtumsfeuer (Walpurgisfeuer am 30.04., Osterfeuer und Weihnachtsbaum-verbrennen) 

bedürfen einer Genehmigung, welche schriftlich zu beantragen ist.“ 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

1. Die Änderung der Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

Gnaschwitz, den 28.11.2023 
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Alexander Fischer                               - Siegel - 

Bürgermeister 

 

Hinweis nach § 3 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO): 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1   gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang 

an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

9. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

10. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,   

11. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

            Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

12. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, die die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 

geltend machen.  

Gnaschwitz, 28.11.2023    Alexander Fischer 

       Bürgermeister 

 

Ende öffentliche Bekanntmachungen 


